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Bekanntmachung 
 

I. 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung 
der Gemeinde Rellingen für das Haushaltsjahr 2023 

 
 

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.09.2023 und mit Genehmigung der 
Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

 
 

§ 1 
 
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 

 
 

erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des 
Haushaltsplanes einschl.  

Nachträge  

gegenüber bisher nunmehr festge-
setzt auf 

 EUR 

1. im Ergebnisplan der     

Gesamtbetrag der Erträge 6.530.700  1.375.100  48.095.900  53.251.500  

Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.428.200  42.700  52.275.400  54.660.900  

Jahresüberschuss 4.102.500  1.332.400  0  0  

Jahresfehlbetrag 0  0  4.179.500  1.409.400  

     

2. im Finanzplan der     

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit: 

 
6.491.200  

 
1.375.100  

 
44.768.700  

 
49.884.800  

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit 

 
2.251.800  

 
52.500  

 
48.844.400  

 
51.043.700  

     

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätig-
keit und der Finanzierungstätigkeit 

 
565.700  

 
8.757.700  

 
24.784.700  

 
16.592.700  

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit 

 
3.350.200  

 
11.542.200  

 
25.538.700  

 
17.346.700  

 
§ 2 

 
 

Es werden neu festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und  

Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher  20.604.100  EUR auf 14.863.200  EUR 
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher  14.533.000  EUR auf 22.495.100  EUR 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher  4.075.400  EUR auf 1.058.900  EUR 

 
§ 3  

 
 

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 16.10.2023 erteilt. 
  



Gemeinde Rellingen  2023 

 

2     

   

 
 
 
Rellingen, den 23.10.2023 Gemeinde Rellingen 
 Der Bürgermeister 
 
 L.S. gez. Marc Trampe 
 Marc Trampe 
 
 
 

II. 
 
Vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jeder kann während 
der Öffnungszeiten im Rathaus der Gemeinde Rellingen, Fachbereich Finanzen, Einsicht in die Nachtragshaushaltssatzung und die 
Anlagen nehmen. 
 
 
 
Rellingen, den 23.10.2023 Gemeinde Rellingen 
 Der Bürgermeister 
 
 gez. Marc Trampe 
 Marc Trampe 
 


